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„Die historische Kulturlandschaft ist ein vieldiskutiertes Thema 
der letzten Jahre, doch trotz vielfacher Bemühungen noch längst 
nicht erschöpfend behandelt. 
So herrscht nach über 20 Jahren Diskussion immer noch 
Uneinigkeit darüber, wie historische Kulturlandschaft definiert 
und erfasst werden könne. Im Zuge der Flächenzerschneidung 
und des zunehmenden Bedeutungsverlustes der Landwirtschaft 
gewinnt die Auseinandersetzung mit der gefährdeten historischen 
Kulturlandschaft zwangsläufig an Bedeutung. Jedoch existiert bis-
lang noch kein übergreifender Schutzmechanismus, der im Falle 
der Gefährdung einer historischen Kulturlandschaft eingreifen 
könnte. Dies liegt zum einen in der Schwierigkeit begründet, dass 
Kulturlandschaft in erster Linie ein geistiges Konstrukt und 
somit archivalisch schwer zu fassen und zu dokumentieren ist. 
Zum anderen sind aber – auch zurückzuführen auf die jahrzehn-
telange Trennung von Denkmal- und Naturschutz – ein wirksames 
Zusammenspiel der Kompetenzen und ein gezielter Einsatz der ver-
schiedenen gesetzlichen Schutzinstrumente bislang kaum möglich. 
Die Definition der historischen Kulturlandschaft und ihre Ver
knüpfung mit der praktischen Denkmalpflege waren die Anliegen 
der Jahrestagung, mit dem Ziel, für eine gesetzlich verankerte 
Unterschutzstellung die entscheidenden Grundlagen definieren 
zu können. Denn nur, was benannt werden kann, kann 
geschützt werden.“

Barbara Wunsch: Historische Kulturlandschaft und Denkmalpflege. Jahrestagung 
2009 des Arbeitskreises Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V., Bamberg, 30. 
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Die Begriffe „historische Kulturlandschaft“ und 
„Denkmallandschaft“ voneinander abzugrenzen, 
erfordert zunächst einmal eine Umgrenzung oder 
Einkreisung der Begriffe für sich. Jeder dieser Ter­
mini hat einen großen semantischen Hof, oder, 
schlicht ausgedrückt, jeder löst bei unterschied­
lichen Menschen – und es seien ausdrücklich 
Fachleute einbezogen – unterschiedliche Assozia­
tionen und damit Bedeutungsinhalte aus. Daher 
sollen zunächst diese denkbaren Bedeutungen 
beider Begriffe näher beleuchtet werden, wobei 
darauf verzichtet wird, sie noch einmal in ihre 
wesentlichen Bestandteile „Kultur“, „Denkmal“ 
und „Landschaft“ zu zerlegen. Anschließend sol­
len die Schnittmengen dieser Termini aufgezeigt, 
wie auch Aussagen zu ihrem Potential zur Ope­
rationalisierung in der Denkmalpflege und in der 
Planungspraxis gemacht werden.

Beginnen möchte ich mit der „Denkmalland­
schaft“. Eine unbedachte Verwendung dieses Be­
griffs findet ihren jährlichen Höhepunkt in der 
Zeit um den „Tag des offenen Denkmals“, wenn 
Ministerien, Denkmalämter und Landkreise in­
teressierte Besucher dazu einladen, ihre jeweili­
ge „Denkmallandschaft“ kennenzulernen. So bot 
der „Tag des offenen Denkmals“ im Bistum Fulda 
2007 eine „Gelegenheit zum Erleben der attrak­
tiven Denkmallandschaft“1, andererseits bedrohte 
im selben Jahr eine Verwaltungsreform „Sachsens 
Denkmallandschaft“2. Selbst ernst zu nehmende 
denkmalkundliche Werke, wie Dietrich Worbs 
„Einblicke in die Berliner Denkmal-Landschaft“, 
hier immerhin mit Bindestrich, verwenden den 
Begriff in gleicher Weise3. Zudem gab der „För­
derverein Denkmalpflege in Thüringen“ 2001 ein 
Sammelwerk mit dem Titel „Thüringer Denkmal­
landschaft“ heraus. Diese Beispiele mögen genü­
gen, um die inflationäre Verwendung des Begriffs 
in einem trivialisierten Sinn aufzuzeigen. Gemeint 
ist damit der Gesamtbestand der Denkmäler einer 
Gebietskörperschaft unterschiedlichster Größe. 
Leider wird auch in manchen Ausschreibungen 

von Landesdenkmalämtern vom Bewerber die 
Kenntnis der jeweiligen Denkmallandschaft abver­
langt. Schon Tilmann Breuer hat darauf hingewie­
sen, dass mit solchen endlos wiederholten Verwen­
dungen der Begriff einem erheblichen Verschleiß 
ausgesetzt ist4, was er im Übrigen mit dem Begriff 
der Kulturlandschaft, ja der Landschaft überhaupt, 
gemein hat.

Dann gibt es den Begriff Denkmallandschaft 
bisweilen in dem Sinne, dass er für die mehr oder 
weniger aufeinander bezogene Anordnung von 
gesetzten Denkmälern steht. So veranstaltete das 
Werkbundarchiv mit der Universität der Künste 
Berlin und dem WannseeFORUM 2009 ein Werk­
statt-Seminar unter dem Titel „Denkmallandschaft 
Berlin“, in welchem es um die Erinnerungskultur 
und die Bedeutung von Denkmälern im öffentli­
chen Raum und ihre heute mögliche Gestalt ging. 
Solche ebenso wenig reflektiert auch „Gedenk- und 
Erinnerungslandschaften“5 genannten Konstrukte 
wurden in der Literatur des Öfteren beschrieben. 
So ließ sich großräumig für Österreich eine „Denk­
mallandschaft der Zweiten Republik“ feststellen6, 
in der Mitte findet sich der „Niederrhein als Denk­
mallandschaft“7, am anderen Ende der Skala steht 
dagegen beispielsweise die „Denkmallandschaft“ 
am Fürstengraben in Jena8. Diese Denkmalland­
schaften werden dabei allenfalls als „Ausdruck des 
geschichtlichen Selbstverständnisses ihrer Bewoh­
ner“ interpretiert; dahingehend, welche Personen 
oder Ereignisse sie einer Erinnerung für wert be­
fanden9. Sie haben allenfalls einen groben, unge­
fähren räumlichen Zusammenhang im Auge; die 
wenigsten Autoren nehmen Bezug darauf, dass sol­
che Erinnerungsmale auch immer einen festen Ort 
in der Stadt oder der freien Landschaft besitzen, der 
in seinen topographischen Bezügen auch Teil ihrer 
Aussage ist. Diese Bezüge manifestieren sich in der 
Wirkung des Objekts auf die Landschaft und in der 
Interaktion der Objekte untereinander. Tilmann 
Breuer hat dies am Beispiel des Denkmals für 
Max I. Joseph auf dem Max-Josephs-Platz in Mün­

Abgrenzungen II: Historische Kulturlandschaft – 
Denkmallandschaft

Thomas Gunzelmann
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chen oder des Bismarck-Denkmals von Theodor 
Fischer in Allmannshausen am Starnberger See 
aufgedeckt10. Um Letzteres ergab sich schließlich 
mit dem Bismarckbrünnl, dem Rottmanndenkmal 
und der Votivkapelle für König Ludwig II. in Berg 
eine Aneinanderreihung von Erinnerungsmalen. 
Wohl wissend um die zahlreichen Möglichkeiten 
der Verwechslung dringt Breuer darauf, gesetzte 
Denkmäler als ebensolche zu bezeichnen, Objek­
te, denen die Eigenschaft des Geschichtszeugnis­
ses erst im Laufe der Zeit zuwächst, als Denkmale. 
Konsequenterweise bezeichnet er einen anschau­
lich wahrnehmbaren, topografischen Zusammen­
hang von gesetzten Erinnerungsmalen, der auch 
inhaltliche Querbeziehungen aufweist, als „Denk­
mälerlandschaft“11. Als eine solche könnte man 
auch manche Zweige der Land-Art bezeichnen, 
wie das von Alois Wünsche-Mitterecker ab 1958 
in der Juralandschaft im Hessental bei Eichstätt 
aufgestellte Figurenfeld12, wo die Monumente auf 
eigentümliche Weise mit der historischen Kultur­
landschaft der Wacholderheide in Beziehung tre­
ten (Abb. 1).

Zwischen dieser Denkmälerlandschaft und der 
Denkmallandschaft im Sinne Breuers steht noch 
ein weiteres, ebenso als Denkmallandschaft be­
zeichnetes Phänomen. Es ist dies die bewusste 
Setzung von monumentalen Erinnerungsbauten 
an topografisch herausragenden Situationen bei 
gleichzeitiger baulicher Anpassung und Neuinter­
pretation bereits bestehender Bauten mit dem 
Ziel einer monumentalisierten romantischen Ge­

schichtslandschaft. Hier trifft sich der Gedanke, 
Denkmäler bewusst in die Landschaft zu setzen 
mit der geschichtlichen Aussagefähigkeit einer 
bereits seit zwei Jahrtausenden entwickelten und 
dementsprechend dichten Kulturlandschaft. Her­
ausragendes Beispiel hierfür mindestens in Bayern 
ist der Raum zwischen Regensburg und der Walhal­
la (Abb. 2), unter Umständen kann man auch seine 
westliche Fortsetzung bis zur Befreiungshalle in 
Kehlheim dazunehmen. Diese Landschaft ist das 
Ergebnis einer von König Ludwig I. und Leo von 
Klenze bereits ab 1807 erdachten Konzeption13. 
Landschaftliche Grundachse dieser Konzeption ist 
dabei die Blickbeziehung zwischen dem Regens­
burger Dom und der 1830 – 1842 neun Kilometer 
östlich der Stadt auf dem Bräuberg errichteten Wal­
halla. Ludwigs Geschichtsbild findet sich hier in 
der Gegenüberstellung von antikisierendem Ruh­
mestempel und der mittelalterlichen Reichsstadt, 
die auch als eine der Keimzellen seiner Königsherr­
schaft gelten konnte. Landschaft und bestehende 
Bauten, wie die Ruine Donaustauf und die eigens 
von Klenze romanisierte St. Salvatorkapelle akzen­
tuieren das romantische Grundmuster von Antike 
und Mittelalter, mediterraner und nordischer Kul­
tur. Bei diesem Gehalt könnte man auch über die 
Begriffe Kunstlandschaft14 im Sinne einer künst­
lerisch-ästhetischen Uminterpretation vorhande­
ner topografischer und baulicher Gegebenheiten 
oder Geschichtslandschaft im Sinne einer bewus­
sten Verbindung der landschaftlichen Strukturen 
mit historischem Gehalt diskutieren. Ob dieser 
Landschaftsausschnitt eine Denkmallandschaft im 
engeren Sinne ist, sei zunächst noch dahingestellt. 
Jedenfalls ist es das einzige Denkmal in der bay­
erischen Denkmalliste, das in seiner Bezeichnung 
„Ensemble Donaustauf und Walhallalandschaft“ 
den Namen „Landschaft“ führt. Auch diese zwei­
polige Denkmallandschaft hatte schon kurz nach 
ihrer Entstehung mit der einer Brücke zu kämpfen. 
Schon 1858 wurde die Blickverbindung zwischen 
Walhalla und Dom durch die Schnabelweiser Ei­
senbahnbrücke zerschnitten15. Jörg Traeger, der 
diese Bezüge wegweisend dargestellt hat, verbin­
det mit dem Begriff „Denkmallandschaft“, der 
auch im Untertitel seines Werkes zu finden ist, al­
lerdings einen anderen Aspekt. Für ihn lässt sich 
der Begriff als „komplementäre Einheit von Histo­
rismus und Tourismus“ fassen16, als Einheit der Se­
henswürdigkeiten von Kunst und Natur unter den 

Abb 1: Figurenfeld von Alois Wünsche-Mitterecker in der Juralandschaft im Hes­
sental bei Eichstätt (ab 1958). 
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Augen des langsamen Bildungsreisenden des spä­
ten 18. und frühen 19. Jahrhunderts17. Damit will 
er den Aspekt betonen, dass diese Landschaft von 
vorneherein auf ein bildungsreisendes Publikum 
bezogen, sozusagen als touristischer Erlebnisraum 
konzipiert und rezipiert wurde. Der Aspekt der Bil­
dungsreise verweist nicht nur begrifflich auf das 
Bild, bzw. eine Folge von Bildern, als die sich diese 
Denkmallandschaft erweist.

Am konsequentesten durchdacht, nicht nur was 
den ersten, sondern eben auch den zweiten Teil 
des Wortes angeht, findet der Begriff der Denk­
mallandschaft jedoch nicht für ein Landschaftsbild 
oder einen Erlebnisraum Anwendung, sondern für 
eine als Einheit und damit als ein Denkmal er­
fahrbare Struktur, die nicht nur freie Landschaft 
ist, sondern selbstverständlich auch Siedlungen 
und Städte enthalten kann18. In der Folge sich ver­
dichtender Denkmalbeziehungen vom Einzelob­
jekt wie dem Bildstock, Funktionseinheiten wie 
dem Bauernhof, Denkmalgefüge wie dem Schloss 
und Ensembles wie ein Stadtdenkmal, stellt Denk­
mallandschaft die höchste Aggregationsstufe des 
Denkmals dar19. Damit ist sie – wie auch schon das 
Ensemble – charakterisiert durch die Übersumme, 
die mehr ist als nur die Summe ihrer Teile. Sie 
kann dann aus dem flächigen Grund der Kultur­
landschaft herausgehoben werden, wenn sie eine 
geschichtliche Leistung von besonderer Bedeutung 
widerspiegelt und schließlich den „Totalcharakter“ 
eines bestimmten Raumes prägt20. Solche Denk­

mallandschaften konstituieren sich über einen 
Einheit stiftenden Kern und finden dort in einem 
unscharfen Grenzgürtel ihr Ende, wo dieser Kern 
nicht mehr wirksam ist. 

Wie alle Landschaften sind Denkmalland­
schaften gedankliche Konstrukte, die erst in der 
Beschreibung, Erklärung und schließlich auch in 
der Kartierung wirksam werden. Tilmann Breuer 
hat etliche solcher von ihm definierten Denkmal­
landschaften benannt und einige wenige näher 
analysiert, in Karten dargestellt hat er nur drei. 
Da auch in seinem Sinne Denkmallandschaften 
nur über ihre Beschreibung deutlich werden, sol­
len wenigstens einige benannt und kurz charak­
terisiert werden. Knapp beschrieben hat er die 
Denkmallandschaft des nördlichen Starnberger 
Sees mit ihren Schlössern, Villen und Parks, die 
sich zunächst unter dem Einfluss des Adels, dann 
unter dem des Großbürgertums des nahen Mün­
chens zu einer spezifischen Einheit entwickelt hat­
te. Dem älteren kulturgeographischen Konzept der 
„Dominantenlandschaft“ folgend, brachte er auch 
Denkmallandschaften ins Spiel, die sich über ei­
nen bestimmten Faktor wesentlich definieren, wie 
die Industrielandschaft der Hammer- und Schlei­
fenkette im Aschatal bei Schönsee in der Ober­
pfalz, die Verkehrslandschaft am Kanaldenkmal 
bei Erlangen, wo sich Ludwig-Donau-Main-Kanal, 
die Chaussee und die Ludwigs-Süd-Nord-Bahn auf 
engstem Raum begegneten und durch das Kanal­
denkmal Ludwigs übersteigert wurden oder eine 

Thomas Gunzelmann Abgrenzungen II: Historische Kulturlandschaft – Denkmallandschaft

Abb. 2: Das Ensemble „Donaustauf mit Walhalla-Landschaft“ ist das einzige in Bayern, das im Namen den Begriff „Land­
schaft“ führt. Es wird neben dem geschichtlichen Gehalt mit dem „topographischen Landschaftsbild“ begründet und 
bezieht Flächen der freien Landschaft mit ein. 
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Wehrlandschaft wie am Leistengrund in Würz­
burg21. Herrschaftslandschaften als Denkmalland­
schaften machte er bei der Burg Hirschberg der 
Eichstätter Fürstbischöfe oder bei den Ansbacher 
Sommerschlössern mit ihren Alleen aus, Kultland­
schaft beispielsweise auf dem Kreuzberg in der 
Rhön. Klosterlandschaften waren für ihn sowohl 
Kult- als auch Wirtschaftslandschaften, wobei er 
Kaisheim oder Oberalteich benannte. Sein Kon­
zept näher ausgebreitet hat Tilmann Breuer am 
Beispiel der beiden ernestinisch-thüringischen 
Residenzstädte Weimar und Coburg22 sowie am 
Beispiel der Denkmallandschaft Banz – Vierzehn­
heiligen23. Diese drei hat er auch kartographisch 
fixiert. Da am Beispiel Coburg (Abb. 3, 4) nicht 
nur das Konzept der Denkmallandschaft, sondern 
auch das der „historischen Kulturlandschaft“ an­
gewandt wurde, bietet es sich als Vergleichsobjekt 
geradezu an.

Breuer selbst hat darauf hingewiesen, dass 
Denkmallandschaft keineswegs identisch sei mit 
Kulturlandschaft und auch nicht mit dem spezi­
ellen Begriff der „Historischen Kulturlandschaft“, 
denn bei ihr hat ein allgemeines Interesse an ihrer 
Erhaltung aus historischen, auch künstlerischen 
Gründen zu bestehen24. Mithin fordert er das Zu­
treffen der wesentlichen Kriterien des Denkmals 
für einen räumlichen Gesamtkomplex aus bebau­
ten und unbebauten Teilen ein.

Diese Abgrenzung ist zwar im Grundsatz rich­
tig, denn das Konzept der historischen Kulturland­
schaft hat zunächst nur jene Räume zum Gegen­
stand, die „stark durch historische Elemente und 
Strukturen geprägt“ sind25, die aber nicht die in 
der Praxis eher hypothetische Forderung nach 
Denkmalrang erfüllen müssen. In diesem Sinn 
kann man durchaus, wie Wilfried Lipp es tut, ei­
nen „überspannenden Zeltbegriff der Historischen 
Kulturlandschaft über den daraus besonderten der 
Denkmallandschaft“ definieren26.

Der Begriff der historischen Kulturlandschaft 
ist also eine Spezifizierung des allgemeinen Be­
griffs der Kulturlandschaft, der ebenso wie der der 
Denkmallandschaft höchst ambivalent ist. Seine 
vielfältigen Bedeutungsebenen sollen hier nicht 
referiert werden, sondern es soll an dieser Stelle 
gleich auf einen Kulturlandschaftsbegriff abge­
hoben werden, der mit den sachlichen, aber auch 
rechtlichen Implikationen des Denkmalbegriffs 
vereinbar und der darüber hinaus auch für das Auf­

gabenfeld der Denkmalpflege operationalisierbar 
ist. Daher muss zunächst geklärt werden, wie 
die Kulturlandschaft zum Denkmal in Beziehung 
steht. Der Denkmalbegriff zielt auf Materielles, auf 
greifbare Gegenstände, auf „Sachen“ aus der Ver­
gangenheit ab. Das heißt, die Idee von Landschaft 
oder Kulturlandschaft als ein von einem Betrach­
ter wahrgenommener Ausschnitt der Umwelt, als 
ein schönes Bild, wird uns hier nicht weiterfüh­
ren. Allerdings hat auch in der Vorstellung vom 
Denkmal das Bildhafte, der schöne Schein, immer 
eine Rolle gespielt. Handeln in der Denkmalpflege 
bewegt sich immer zwischen den Polen der mate­
riellen Substanz und des Bildwertes, dem geistigen 
Gehalt des Denkmals. Das Erscheinungsbild lässt 
sich nicht immer deutlich vom Substanzbegriff 
zu trennen, auch hier finden sich unübersehbare 
Parallelen des Denkmalbegriffs zum Landschafts­
begriff, die ja beide in ihrer umgangssprachlichen, 
aber auch fachsprachlich-wissenschaftlichen Aus­
prägung Kinder des späten 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts sind. 

Eine weitere grundsätzliche Parallele zwischen 
dem Denkmal und der Kulturlandschaft ist das 
konstituierende Element der Veränderung. Der un­
unterbrochene Wandel ist gerade das Wesensmerk­
mal der Kulturlandschaft, ohne die Veränderung 
wäre keine Kulturlandschaft entstanden. Ähnlich 
steht es um das Denkmal. Denkmale sind nicht 
unveränderliche Ergebnisse eines einmaligen 
Schöpfungsaktes, sondern Zeugnisse länger wäh­
render historischer Prozesse mit zahlreichen Zeit­
schichten in ihren baulichen Strukturen und auf 
ihren Oberflächen. Ebenso verhält es sich mit der 
Kulturlandschaft. Auch sie vereinigt Zeitschichten 
auf und unter ihrer Oberfläche, die sich auf histo­
rische Abläufe aus vielen Jahrhunderten beziehen. 
So lässt sich für die Kulturlandschaft, wie für die 
Denkmallandschaft und für weitere Gegenstände 
aus vergangener Zeit das Bild des Palimpsestes be­
mühen27. 

Die Kulturlandschaft ist also „... das Ergebnis 
der Wechselwirkung zwischen naturräumlichen 
Gegebenheiten und menschlicher Einflussnah­
me im Verlauf der Geschichte.“ Diese Definition 
schließt an den Landschaftsbegriff der traditionel­
len Landschaftsgeographie an, wonach Kulturland­
schaft »nichts anderes als der unter dem Einfluss 
der Kulturkräfte geschaffene, in Wohn-, Wirt­
schafts- und Verkehrsraum gegliederte Lebens­
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raum des Menschen« sei28. Diesem Verständnis 
von Kulturlandschaft zufolge ist unsere gesamte 
Umwelt eine solche. Dies stellt uns vor die Auf­
gabe, ebenso wie bei der gebauten Umwelt, eine 
Auswahl zu treffen. Entsprechend der Leitkatego­
rie des Denkmalbegriffs kann auch hier das primä­
re Beurteilungskriterium nur die Geschichtlichkeit 
sein und damit die historische Kulturlandschaft als 
Träger geschichtlicher Überlieferung, entweder 
als ganzer, abgegrenzter Raum oder in einzelnen 
ihrer Elemente und Strukturen. Diese sind dann 
historisch, wenn sie heute aus wirtschaftlichen, 
sozialen, politischen oder ästhetischen Grün­
den nicht mehr in der vorgefundenen Weise neu 
entstehen würden. Das entspricht, jeweils in der 
Betrachtung vom einzelnen Objekt aus, der denk­
malpflegerischen Forderung nach einer abge­
schlossenen Geschichtsepoche, über welche erst 
in einem gewissen Abstand zutreffend geurteilt 
werden kann.

Eine Kulturlandschaft, wie sie eben definiert 
wurde, ist ein komplexes zeit-räumliches System 
mit differenzierten und sich überlagernden aktiven 
und fossilen Elementen. Sie ist in ihrer Gesamtheit 
mit den wirkenden Kräften und den Beziehungen 
zwischen diesen und ihren einzelnen Elementen 
kaum mehr beschreibbar. Die kulturlandschaft­
liche Wirklichkeit ist so komplex, dass auch um­
fangreiche Beschreibungs- und Deutungsversuche 
diese Realität nie vollständig abbilden können. Sie 
bleiben damit Hilfskonstruktionen, die mindestens 
teilweise von der subjektiven Wahrnehmung und 
den Leitbildern des jeweiligen Verfassers abhängig 
sind, das heißt, eine historische Kulturlandschaft 
ist neben aller ihrer Materialität ebenso wie die 
Denkmallandschaft auch ein geistiges Konstrukt.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem 
Konzept der Denkmallandschaft und der histo­
rischen Kulturlandschaft ist der methodische Weg, 
zu diesem Konstrukt zu kommen. Die Denkmal­
landschaft, so wie sie bisher vor allem von Breu­
er dargestellt wurde, sucht eher deduktiv einen 
Einheit stiftenden Faktor und ordnet den Raum 
hinsichtlich seiner Bezüge zu diesem Faktor. Die­
ser Faktor mag ein historischer Augenblick sein, 
der sogar ursprünglich der Materialität entbehren 
kann, wie die Legende von der Erscheinung des 
Jesuskindes mit vierzehn Kindlein am Gnadenort 
Vierzehnheiligen, oder auch die handfesten Indu­
strieanlagen der Maxhütte bei Sulzbach-Rosen­

berg29. Beide Faktoren hatten die Kraft, weiten 
Teilen eines größeren, sie umgebenden Raumes 
ihren Charakter aufzuzwingen. Es ist der Gedan­
ke „Weimar“ mit dem Inbegriff der klassischen 
Residenzlandschaft und ihrer Perversion auf dem 
Ettersberg, der die Denkmallandschaft Weimar 
konstituiert.

Dagegen werden historische Kulturlandschaften 
meist über eine empirisch-induktive Analyse der 
in diesem vorgegebenen Raum vorhandenen hi­
storischen Elemente und Strukturen erfasst, ohne 
bereits zuvor mit der Idee eines „Totalcharakters“ 
an die Analyse heranzugehen. Auch dabei ist es 
zweckmäßig, eine Gesamtschau der jeweiligen 
Kulturlandschaft zu erarbeiten. Sie wird trotz al­
ler typisierenden Bemühungen jedoch komplexer 
ausfallen müssen als bei einer von vorneherein 
einschränkenden deduktiven Vorgehensweise30. 
Beim induktiven Ansatz wird die Komplexität der 
Kulturlandschaft meist dadurch verringert, dass 
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die Elemente und Strukturen ihrer materiellen 
Erscheinungsformen zunächst in unterschiedli­
che Funktionsbereiche zerlegt werden, beispiels­
weise in die Bereiche Siedlung, Landwirtschaft, 
Gewerbe, Verkehr, Erholung und Gemeinschafts­
leben (Religion, Staat, Militär). Dazu kann noch 
der Aspekt der »assoziativen« Kulturlandschaft 
treten, also all jene kulturhistorischen Bezüge, 
die in der Landschaft sozusagen immateriell vor­
handen sind31. Die Elemente werden dann Einzel­
nen erfasst, beschrieben und dokumentiert und 
schließlich als Punkt-, Linien- und Flächenelemen­
te in eine Karte eingetragen. Damit stoßen wir 
zwangsläufig auf einen wesentlichen Unterschied 
zwischen den beiden Konzepten. Für die Denk­
mallandschaft im Breuerschen Sinne reichte die 
kartographische Darstellung der Umgrenzung, 
während die Bestandteile der Denkmallandschaft 
lediglich beschrieben und in ihren Bezügen und 
Deutungen als Text vorgestellt wurden. Für das 
komplexe räumlich-zeitliche System der histori­
schen Kulturlandschaft stellt die Karte noch vor 

dem Text einen zentralen Bestandteil zur Vermitt­
lung dieses Konstruktes dar, weswegen die Ele­
mente des Systems in ihrem Standort dargestellt 
werden müssen, je nach Eindringtiefe der Analyse 
in unterschiedlicher Schärfe.

Breuer zweifelte in Bezug auf die Herausarbei­
tung für sich stehender Einheiten die Leistungs­
fähigkeit des Begriffes „Kulturlandschaft“ an, da er 
eigentlich „kaum topographische Umgrenzungen 
seines Gegenstandes“ erlaube, die das Konzept der 
Denkmallandschaft aber ermögliche32. Von Breuer 
als Schwäche gesehen, trifft dies den tatsächlichen 
Charakter der Kulturlandschaft im geographischen 
Sinne, der ja ein räumliches Kontinuum zum In­
halt hat, das ganz Europa, ja größte Teile der Erd­
oberfläche umfasst. In dieser Sichtweise wäre es 
sogar widersinnig, einzelne »Kulturlandschaften« 
aus dieser Gesamtheit herausschneiden zu wol­
len. Sachliche Grenzen lassen sich innerhalb des 
Kontinuums nur ziehen, wenn man sich auf be­
stimmte Zeitebenen und definierte Einzelfaktoren 
fokussiert. Eine häufig angewandte Möglichkeit ist 
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die der so genannten „Dominantenlandschaften“, 
wo ein markanter oder dominierender Gestal­
tungsfaktor zur Abgrenzung herangezogen wird, 
und man dann Weinbaulandschaften,33 Industrie­
landschaften34 oder – wie ich es jüngst versucht 
habe – eine Flößereilandschaft35 beschreiben und 
abgrenzen kann. 

Eine andere und gangbare Möglichkeit der Ab­
grenzung gerade historischer Kulturlandschaften 
ist das Merkmal der Dichte und Aussagefähigkeit 
der historischen landschaftlichen Überlieferung. 
Wo diese unter ein bestimmtes Niveau fällt, lässt 
sich begründet eine Grenze ziehen. Auf diese Wei­
se lassen sich historische Kulturlandschaften her­
ausarbeiten, die in ihrem „Totalcharakter“ ergeb­
nisoffen und erst ex post zu erklären sind. Diesen 
„bottom-up“-Ansatz hat Thomas Büttner in seiner 
Arbeit über die Region Oberfranken-West ange­
wandt. Er konnte dort Räume begrenzen, wo eine 
spezifische Kombination historischer Kulturland­
schaftselemente vorhanden war, deren prägende 
Kräfte heute noch ablesbar sind36.

Am Beispiel von Coburg sollen die methodi­
schen Ansätze „Denkmallandschaft“ und „Histori­
sche Kulturlandschaft“ und ihre Ergebnisse noch­
mals vergleichend dargestellt werden, da hier zwei, 
zum Teil auch parallele Studien vorliegen, die den 
beiden unterschiedlichen Ansätzen verpflichtet 
sind37. Im Sinne der Denkmallandschaft wird zu­
nächst der Einheit stiftende Kern festgelegt: Breuer 
findet ihn im Denkmal des Prinzgemahls Albert in 
der Mitte der Stadt, der hier eher symbolisch für 
den von ihm herausgearbeiteten „Totalcharakter“ 
der Denkmallandschaft als „Insel Klein-England“ 
steht38. Danach wird über die Hierarchiestufen 
Marktplatz, mittelalterlicher Stadtgrundriss und 
schließlich über den Blick von der Veste der Raum 
in seinen Grenzen, die mit Callenberg, Rosenau 
und Eckardtsberg Eckpunkte besitzen, abgesteckt. 
Zur „Gestalt“ als Denkmal kann sich die solcher­
art umgrenzte Landschaft im Sinne Breuers kon­
kretisieren, wenn die charakteristischen Elemente 
in hinreichender Verdichtung vorhanden sind, im 
materiellen Sinn also, und wenn eine beschreib­
bare Strukturierung gegeben ist, im Sinne des 
Konstrukts. Dies alles kann benannt werden. Für 
die Verdichtung sorgen Einzelbauten wie Schlöss­
chen oder Landhäuser mit ihren Gärten, für die 
Strukturierung Sichtbeziehungen und Wegverbin­
dungen. Denkmale organisieren also den Raum 

der Denkmallandschaft, sie haben räumliche La­
dung, die ausstrahlt und sich vernetzt, korrespon­
dierend Sinn ergibt und Emotionen auslöst39. Die 
Landschaft als Fläche wie in ihrer materiellen Aus­
prägung bleibt dabei merkwürdig blass, sie wird 
eher als Grundplatte für die herausragenden Ein­
zelleistungen verstanden, die allenfalls über we­
nige konkret fassbare Strukturen wie Alleen und 
weit mehr assoziativen Bezügen wie Sichtachsen, 
Darstellungen in der bildenden Kunst oder litera­
rischen Texten verbunden sind.

Das Konzept der historischen Kulturlandschaft 
legt a priori nicht ein Einheit stiftendes Element 
zugrunde, sondern zieht meist pragmatisch die 
Verwaltungsgrenzen eines Untersuchungsgebietes 
heran. Es ist zutreffend, dass die Kulturlandschaft 
wie auch die historische Kulturlandschaft als Kon­
tinuum ausgeprägt ist. Sie wird erst abgrenzbar, 
wenn sie nach vorher zu definierenden Kriterien 
untersucht wird und wenn sie sich dann in ihrer 
nachweisbaren Individualität von Nachbarräumen 
unterscheidet. Dazu müssen aber auch die Nach­
barräume im gleichen Maßstab untersucht wer­
den. Zudem wird beim Konzept der historischen 
Kulturlandschaft das Augenmerk auf die Fläche, 
weniger auf die herausragenden Denkmale gelegt, 
die hier zunächst nur eine von vielen Flächennut­
zungen in Form von Punktelementen sind. Dies 
ergibt sich aus dem Verständnis von Kulturland­
schaft, wonach jeder Punkt oder jede Fläche auf 
der Erdoberfläche eine eigene Geschichte hat und 
mit dieser seiner Aussage zur gesamten Überlie­
ferung des Raumes beiträgt. So wird eine Analy­
se der historischen Kulturlandschaft nicht ohne 
eine Analyse der historischen Landnutzung im 
jeweiligen Untersuchungsgebiet auskommen. Von 
der Landnutzung ist nur ein kurzer Schritt zu den 
jeweiligen handelnden Kräften, die diese zu unter­
schiedlichen Zeiten bestimmen. Durch den Nut­
zungswandel bedingt durch die sich verändernden 
prägenden Kräfte entstehen Zeitschichten in der 
Kulturlandschaft, wobei jüngere Schichten ältere 
vollkommen ersetzen können, häufig aber ältere 
Schichten in originären, aber auch gewandelten 
Formen bestehen bleiben. So ließ sich das Gebiet 
der Stadt Coburg nicht nur als neugotisch geprägte 
Residenzlandschaft des 19. Jahrhunderts mit zahl­
reichen Bezügen zu England beschreiben, son­
dern, durchaus anhand kulturlandschaftlicher Re­
likte auch als Fernverkehrs- und Handelsstadt des 

Thomas Gunzelmann Abgrenzungen II: Historische Kulturlandschaft – Denkmallandschaft



48

späten Mittelalters oder als Ackerbürgerstadt und 
Zentrum eines kleinen Umlandes der Frühen Neu­
zeit. Für beide Phasen stehen prägende Elemente 
der historischen Kulturlandschaft, wie der grund­
sätzlich stärker Süd-Nord als Ost-West orientierte 
mittelalterliche Stadtgrundriss selbst, darin die 
hierarchische Bedeutung der Fernverkehrswege 
widerspiegelnd, wie auch einzelne Trassenrelikte 
von Verkehrswegen dieser Zeit40. Eine Betrachtung 
unter dem oben geschilderten „einheitsstiftenden 
Moment“ wird auf diese Zeugnisse der Geschichte 
kaum aufmerksam. Die Ackerbürgerstadt reprä­
sentieren durchaus flächenhaft wahrnehmbare 
Relikte des historischen Weinbaus, die eben nur 
teilweise von der späteren Residenzstadt überformt 
wurden. Natürlich ist Letztere auch für das Kon­
zept der historischen Kulturlandschaft von großer 
Bedeutung. Dabei wird aber versucht, nicht nur 
die Bauten und ihre Bezüge, sondern auch die un­
bebauten linearen oder flächenhaften Relikte zu 
benennen, wie die erhaltenen Alleereste oder auch 
die Gutslandschaft der Ernstfarm von 187841. Lässt 
es die Maßstabsebene zu, so werden Aussagen zur 
Entwicklung und Funktion jeder einzelnen Par­
zelle gemacht, wenigstens in zwei Zeitschnitten 
zur Mitte des 19. Jahrhunderts und heute, wenn 
es die Quellenlage erlaubt, auch zu weiteren. Dies 
ermöglicht es dem Bearbeiter, den heutigen Zu­
stand auch der freien Landschaft in Beziehung zu 
seiner Geschichte zu setzen und Flächen-, Linien- 
und Punktelemente auszumachen, die hinsichtlich 
ihrer Gestalt und/oder ihrer Nutzung persistent 
sind, also einen historischen Zustand wiedergeben 
und damit Träger geschichtlicher Überlieferung 
sind.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
Begriffe „Denkmallandschaft“ und „Historische 
Kulturlandschaft“ lassen sich zusammenfassend 
folgendermaßen darstellen: Bei aller geforderten 
Materialität sind beides in erster Linie gedankli­
che Konstrukte, die erst durch ihre Beschreibung 
oder Kartierung wirklich Gestalt annehmen. 
Sie unterscheiden sich im Wesentlichen in ihrer 

Konstruktion und in der Akzentuierung auf be­
stimmte Elemente. Die Denkmallandschaft ist 
die Aggregation von Einzeldenkmalen und topo­
graphischen wie assoziativen Denkmalbezügen 
auf der Registrierplatte einer unscharf bleibenden 
landschaftlichen Grundstruktur.

Die Historische Kulturlandschaft dagegen stellt 
das in der Vergangenheit in Schichten auf der Ba­
sis naturräumlicher Vorgaben entstandene kultur­
landschaftliche Grundmuster in den Vordergrund 
und versucht, die heute erhaltenen persistenten 
Elemente – auch jene, die bisher keinen Denk­
malrang genießen – zu erfassen und hinsichtlich 
der in ihnen überlieferten historischen Prozesse zu 
erklären. Dagegen treten die Denkmale im Raum 
etwas in den Hintergrund, schon aus pragmati­
schen Gründen, weil Bau- und Bodendenkmale 
zunehmend schon ihre kartographische Fixierung 
erfahren haben und oft nur nachrichtlich über­
nommen werden müssen.

Beide Konstrukte entziehen sich weitgehend 
denkmalrechtlichen Fixierungen oder gar flächen­
haften Unterschutzstellungen. Dies ist einerseits 
inhaltlich begründet, denn man wird kaum eine 
Denkmallandschaft oder historische Kulturland­
schaft – außer einigen wenigen Parklandschaf­
ten – finden können, in denen nicht Elemente 
der aktuellen Kulturlandschaftsentwicklung eine 
wesentliche oder gar dominierende Rolle spielen, 
anderseits lässt sich kein Denkmalschutzgesetz 
benennen, das Instrumente hierfür böte. Der Be­
griff der historischen Kulturlandschaft vermag 
hier aber eine Brückenfunktion zu übernehmen. 
Da er auch in unterschiedlichsten Disziplinen der 
Raumplanung, des Naturschutzes oder der Regio­
nalentwicklung eine manchmal sogar rechtlich 
begründete Rolle spielt, kann er die Bedeutung 
der Landschaft als Träger geschichtlicher Überlie­
ferung in einen weiteren gesellschaftlichen Zu­
sammenhang stellen42. Darin scheint mir seine 
höhere Leistungsfähigkeit gegenüber dem Begriff 
der Denkmallandschaft begründet.
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